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§ 1 NO WAG AnschluBzwang

NO WAG - NO Wasserleitungsanschlussgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Der Wasserbedarf in Gebauden mit Aufenthaltsrdumen ist im Versorgungsbereich § 8 Abs. 2 Z 1) eines
gemeinnitzigen offentlichen Wasserversorgungsunternehmens nach MaRgabe der 88 2 und 2a ausschlief3lich aus
dessen Wasserversorgungsanlage zu decken (AnschluBzwang).

(2) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist gemeinnutzig, wenn die GebUhren fir die Benltzung den Aufwand fur die
Errichtung, die Erhaltung, den Betrieb und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage nicht lbersteigen. Zum
Aufwand zahlen insbesondere die Abgaben, Abschreibungen, Betriebskosten, Darlehenskosten und Rucklagen.

(3) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist offentlich, wenn der AnschluR innerhalb seines Versorgungsbereiches im
Rahmen seiner Leistungsfahigkeit jedem unter gleichen Bedingungen offensteht.

(4) Gemeinnutzige offentliche Wasserversorgungsunternehmen werden im folgenden kurz
Wasserversorgungsunternehmen genannt.

In Kraft seit 07.12.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_wag/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/noe_wag/paragraf/2
file:///

	§ 1 NÖ WAG Anschlußzwang
	NÖ WAG - NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz


